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► Nr.  VO/2018/06375
öffentlich

Lübeck, 03.09.2018

Anfrage 

Bearbeitung: Christiane Nimz (E-Mail: christiane.nimz@luebeck.de Telefon: 122-1013)

Anfrage des AM Jeguschke zum Thema Drogenkonsum
Beratungsfolge:
Datum Gremium Status Zuständigkeit

04.09.2018 Ausschuss für Soziales Öffentlich zur Kenntnisnahme

Anfrage:
Ich bitte um Beantwortung folgender Fragen bis zur November-Sitzung des Aus-
schusses:

1. Wie viele medizinische Notfälle und Todesfälle (unterteilt ) im Kreis Lübeck lassen 
sich auf den Konsum bzw. die Überdosierung harter Drogen zurückführen?

2. Erachtet der Sozialsenator eine Re-Evaluation des Bedarfes an einem Drogen-
konsumraum (DKR) im Kontext der Entwicklungen am Krähenteich, explizit unter 
Einbeziehung betroffener BürgerInnen (in Form z.B. der Bürgerinitiative Krähen-
teich), für sinnvoll?

2.1 Welche möglichen Standorte gibt es in Lübeck, um einen DKR einzurichten, die 
die Innenstadt entlasten, aber den entsprechenden Ansprüchen genügen (Szenen-
ähe, Umfeldverträglichkeit, Einbindung in die lokale Drogenhilfe)?

2.2 Ausgehend vom kleinstmöglichen bekannten Umfang (3,5 Stunden tägliche Öff-
nungszeit, 3 Plätze zum intravenösen Konsum) ist von welchem Kostenrahmen für 
die Einrichtung eines DKR auszugehen?

2.3 Von welchem Kostenrahmen ist auszugehen, um eine mobile Lösung nach dem 
Vorbild des Drogenkonsummobils des Fixpunkt e.V. in Berlin einzurichten? (siehe 
Anlage 2)

2.4 Mittel in welcher Höhe ließen sich zur Einrichtung eines DKR über die anteilige 
Finanzierung ambulanter Suchthilfe-Einrichtungen vom Land SH beziehen?

Ich rege an, zuständige Vertreter der Polizei Lübeck sowie Vertreter der Bürgerinitia-
tive Krähenteich zur Ausschusssitzung einzuladen. Außerdem rege ich eine Diskus-
sion im Ausschuss für Umwelt, Sicherheit und Ordnung an.
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Begründung:
Erfolgt mündlich.

Anlagen :
1. Drogenkonsumräume in Deutschland – Eine Bestandsaufnahme des AK Konsum-
raum (Deutsche AIDS-Hilfe, akzept e.V.)

http://www.fixpunkt-berlin.de/index.php?id=dkm
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